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RS OGH 1992/9/1 4Ob43/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.09.1992

Norm

ABGB §43 A

Rechtssatz

Wenngleich sich der Name einer Person - abgesehen von zugelassenen Namensänderungen - aus der Eintragung im

Geburtenbuch ergibt, ist niemand gehalten, sämtliche eingetragene Vornamen auch zu benützen; dem Recht zum

Namensgebrauch steht keine entsprechende Pflicht gegenüber.
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